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Odernheim am Glan, 05.08.2025 


Enviro-Plan GmbH 
Hauptstraße 34 


55571 Odernheim 


Tel. 06755 2008 0 
Fax 06755 2008 750 
info@enviro-plan.de 
www.enviro-plan.de 


Öffentliche Bekanntmachung 


Öffentliche Auslegung des Entwurfs 


Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ und punktuelle 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Blumberg - Achdorf, Gemarkung 
Achdorf gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  


- Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB


Bebauungsplan: 


Der Stadtrat der Stadt Blumberg hat am 29.06.2023 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 
1 BauGB für den in der Planzeichnung dargestellten Bereich die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“ sowie die frühzeitige Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.


Flächennutzungsplan: 


Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg aus dem Jahr 2005 weist für 
das Plangebiet eine Fläche für die Landwirtschaft aus. Dies entspricht nicht der geplanten Nut-
zung und somit ist der Flächennutzungsplan in einem Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB 
zu ändern. Der Beschluss über die Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 29.06.2023 
durch den Stadtrat der Stadt Blumberg getroffen. 


Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplanvorentwurf 
sowie der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf der punktuellen Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans im Zeitraum vom 01.08.2024 bis einschließlich 29.08.2024 Gelegenheit gegeben, 
sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
der Stadt zu informieren sowie sich hierzu zu äußern.  


Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung der beiden Planent-
würfe hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 24.07.2024 beschlossen, die förmliche Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 
BauGB für beide Entwürfe durchzuführen.  


Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplanentwurf (ein-
schließlich der textlichen Festsetzungen, Begründung und aller vorliegenden Gutachten und In-
formationen) sowie zum Entwurf der punktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplans Ge-
legenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung der Stadt zu informieren sowie sich hierzu zu äußern.  


Ziel der Planung ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der Geltungsbereich be-
findet sich ca. 550 m nördlich des Stadtteils Achdorf. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche 
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von etwa 1,8 ha und beinhaltet die Flurstücknummern 4354 und 4355, Gemarkung Achdorf, voll-
ständig. 


Der Geltungsbereich wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 


- Norden: Flurstücknummer 4353, Flur 0 
- Osten: Flurstücknummer 4352, 4366, Flur 0 
- Süden: Flurstücknummer 4366, Flur 0 
- Westen: Flurstücknummern 4356, Flur 0 


Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der künftige Geltungsbereich ergibt 
sich aus dem nachfolgenden Plan und ist schwarz umrandet. 


Plangebietsabgrenzung für den Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blum-
berg - Achdorf“, Stadt Blumberg - Achdorf, Gemarkung Achdorf (ohne Maßstab):  


Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des 
Planungsbereiches. 


 


Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - 
Achdorf“ 


Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung der beiden Entwürfe im Zeitraum 
vom 


21.08.2025 bis einschließlich 25.09.2025 


Gelegenheit gegeben, sich zu der Planung der Gemeinde zu informieren sowie sich hierzu zu 
äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, können bei Be-
darf aber auch per Post oder zur Niederschrift im Rathaus abgegeben werden. 
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Die Unterlagen werden im Rathaus der Stadt Blumberg zur Einsicht für alle Personen während 
der Dienststunden öffentlich bereitgelegt. 


Zusätzlich ist der Vorentwurf auf der Internetseite der Stadt Blumberg unter 


https://www.stadt-blumberg.de/rathaus-service/ausschreibungen-bekanntmachungen/ 
oeffentliche-bekanntmachungen   


oder über das Planungsbüro Enviro-Plan GmbH über den Link 


https://gudo3.sharepoint.com/:f:/s/externeFreigabe/ElxaPJOhmDRIiPnxE5Z6DFYBEI-
iyU2XwKr3nOoSRLR7aBQ?e=mjIfGN 


abrufbar. 


Folgende Unterlagen und umweltbezogenen Informationen bzw. Planungen, Gutachten 
und Vermerke liegen vor und werden öffentlich ausgelegt: 


• Diese öffentliche Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB 


• Planzeichnung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 


• Textteil des Bebauungsplans 


• Begründung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 


• Alternativenprüfung als Teil der Begründung des Bebauungsplans 


• Umweltbericht des Bebauungsplans inkl. Anlagen und Umweltbericht des  
Flächennutzungsplans  


Der Umweltbericht zum Bebauungsplan enthält Informationen zu folgenden Themen: 
Schutzgebiete/-objekte, Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Landschaft/Erholung, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und sonstige Sach-
güter, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern, besonderer Artenschutz. 


Des Weiteren sind im Umweltbericht folgende Informationen enthalten: 


• Darlegung der Bestandssituation 


• Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft 


• Darlegung der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 


• Darlegung und Bewertung von erwarteten Auswirkungen der Planung auf die Um-
weltgüter 


• Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der Beeinträchti-
gungen 


• Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 


• Darlegung geprüfter Alternativen 


• Zusammengefasste Darstellung der Umweltauswirkungen 


Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen liegen von folgenden Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange vor:  


• Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 02.08.2024 (zu 
Archäologischen Kulturdenkmalen, Umgang mit Funden oder Befunden) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 
09.08.2024 (zu Geologie, Geochemie und Bodenkunde, Ingenieurgeologie, Hydro-
geologie, Geothermie, Rohstoffgeologie, Bergbau) 



https://www.stadt-blumberg.de/rathaus-service/ausschreibungen-bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen

https://www.stadt-blumberg.de/rathaus-service/ausschreibungen-bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen

https://gudo3.sharepoint.com/:f:/s/externeFreigabe/ElxaPJOhmDRIiPnxE5Z6DFYBEIiyU2XwKr3nOoSRLR7aBQ?e=mjIfGN

https://gudo3.sharepoint.com/:f:/s/externeFreigabe/ElxaPJOhmDRIiPnxE5Z6DFYBEIiyU2XwKr3nOoSRLR7aBQ?e=mjIfGN
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• Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW, 19.08.2024 
(zu Kampfmittelverdacht) 


• Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, 02.08.2024 (zur Lage in der Grenz- 
und Untergrenzflur) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Landesforstverwaltung, 31.07.2024 (zum Waldab-
stand) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Raumordnungsbehörde, 22.08.2024 (zur Lage in-
nerhalb des Vogelschutzgebietes „Wutach und Baaralb“ und des Landschafts-
schutzgebietes „Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Weide“) 


• Regierungspräsidium Stuttgart – Luftverkehr und Luftsicherheit, 29.08.2024 (zum 
Sonderlandeplatz Blumberg) 


Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan enthält Informationen zu folgenden 
Themen: 
Schutzgebiete/-objekte, Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Landschaft/Erholung, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und sonstige Sach-
güter, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern. 


Des Weiteren sind im Umweltbericht folgende Informationen enthalten: 


• Darlegung der Bestandssituation 


• Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft 


• Darlegung der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 


• Darlegung und Bewertung von erwarteten Auswirkungen der Planung auf die Um-
weltgüter 


• Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der Beeinträchti-
gungen 


• Darlegung geprüfter Alternativen 


• Zusammengefasste Darstellung der Umweltauswirkungen 


Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange liegen zu folgenden Themenblöcken vor:  


• Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 02.08.2024 (zu 
Archäologischen Kulturdenkmalen, Umgang mit Funden oder Befunden) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 
09.08.2024 (zu Geologie, Geochemie und Bodenkunde, Ingenieurgeologie, Hydro-
geologie, Geothermie, Rohstoffgeologie, Bergbau) 


• Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW, 19.08.2024 
(zu Kampfmittelverdacht) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Landesforstverwaltung, 31.07.2024 (zum Waldab-
stand) 


• Regierungspräsidium Freiburg – Raumordnungsbehörde, 22.08.2024 (zur Lage in-
nerhalb des Vogelschutzgebietes „Wutach und Baaralb“ und des Landschafts-
schutzgebietes „Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Weide“) 


• Regierungspräsidium Stuttgart – Luftverkehr und Luftsicherheit, 29.08.2024 (zum 
Sonderlandeplatz Blumberg) 
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Hinweise: 


Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 
2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan und des 
Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans/des Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist. 


Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffent-
lichkeit beteiligt. 


Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchführung 
des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 


Zum Flächennutzungsplan wird nach § 3 Abs. 3 BauGB ergänzend darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 


Blumberg, 21.08.2025 


___________________ 


Markus Keller 


Bürgermeister 
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